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1. Netzentgelte für den Standardvorhaltezeitraum 
(Jahr) 

Die Höhe der Ausspeiseentgelte an Ausspeisepunkten bzw. Ausspeisezonen für den 
Standardvorhaltezeitraum von einem Jahr können nachfolgender Tabelle entnommen werden. Diese gelten 
für die interne Bestellung sowie für Kapazitätsbuchungen mit einer Laufzeit größer 364 Tage. 

 
 
 
 
 

Entgelte ohne gesetzliche MwSt. 

Die spezifischen Entgelte enthalten die Kosten vorgelagerter Netzebenen sowie die Kosten aus der 
Biogasumlage und der Marktraumumstellungsumlage. 

Seit dem 01.10.2021 werden alle Ausspeisepunkte bzw. Ausspeisezonen dem deutschlandweiten Marktgebiet 
Trading Hub Europe (THE) zugeordnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt Einheit Laufzeit 
feste 

 Kapazität 

Jahr €/kWh/h/d > 364 d 0,04897 
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2. Netzentgelte für unterjährige und unterbrechbare 
Kapazitäten 

Die Creos Deutschland GmbH bildet Ein- und Ausspeiseentgelte gemäß nach § 15 Abs. 2 bis 7 GasNEV und 
wendet hierfür bei der Entgeltbildung die Vorgaben der Festlegung "BEATE 2.0" (BK9-18/608; in der durch 
den Beschluss BK9-24/608 geänderten Fassung) entsprechend an. 

Unter Beachtung der Vorgaben gemäß Ziffer 2. BEATE 2.0 wurden die Kosten vorgelagerter Netzebenen bei 
der Anwendung der Multiplikatoren einbezogen. Die Kosten aus der Biogasumlage und der 
Marktraumumstellungsumlage wurden jedoch bei der Anwendung der Multiplikatoren nicht berücksichtigt, 
sondern in einem zweiten Schritt aufgeschlagen. Damit sind die Kosten aus der Biogasumlage und den 
Marktraumumstellungsumlagen in den oben aufgeführten Entgelten enthalten.  

 
Entgelte ohne gesetzliche MwSt. 

 

Zu dem Ausweis der Entgelte für untertägige Produkte sei klargestellt, dass ein Netzkunde bei der Buchung 
eines untertägigen Kapazitätsprodukts lediglich die für den Rest des Gastages gebuchten Stunden zu zahlen 
hat. Zur Berechnung eines untertägigen Entgeltes wird das als Tagesentgelt ausgewiesene Entgelt inklusive 
des Multiplikators der folgenden Tabelle durch 24 dividiert und anschließend mit der Anzahl der gebuchten 
Stunden multipliziert: 

 
Entgelte ohne gesetzliche MwSt. 

  

Produkt Einheit Laufzeit Typ Anwendungsmonate
Multiplikator

(inkl. saisonaler Faktor, 
informatorisch)

feste
 Kapazität

unterbrechbare  
Kapazität

Jahr €/kWh/h/d > 364 d - alle 1,00 0,04897 0,04463

Quartal €/kWh/h/d 90 bis 364 d außerhalb der Heizperiode April, Mai, Juni, Juli, August, September 0,50 0,02725 0,02508

Quartal €/kWh/h/d 90 bis 364 d Heizperiode Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März 1,70 0,07939 0,07201

Monat €/kWh/h/d 28 bis 89 d Winter November, Dezember, Januar, Februar 2,00 0,09242 0,08374

Monat €/kWh/h/d 28 bis 89 d Übergang September, Oktober, März, April 1,25 0,05983 0,05441

Monat €/kWh/h/d 28 bis 89 d Sommer Mai, Juni, Juli, August 0,50 0,02725 0,02508

Tag €/kWh/h/d 1 bis 27 d Winter November, Dezember, Januar, Februar 2,30 0,10546 0,09547

Tag €/kWh/h/d 1 bis 27 d Übergang September, Oktober, März, April 1,40 0,06635 0,06027

Tag €/kWh/h/d 1 bis 27 d Sommer Mai, Juni, Juli, August 0,50 0,02725 0,02508

Produkt Einheit Laufzeit Typ Anwendungsmonate
Multiplikator

(inkl. saisonaler Faktor, 
informatorisch)

feste
 Kapazität

unterbrechbare  
Kapazität

untertägig €/kWh/h/d 1 bis 24 h Winter November, Dezember, Januar, Februar 3,50 0,15760 0,14241

untertägig €/kWh/h/d 1 bis 24 h Übergang September, Oktober, März, April 2,00 0,09242 0,08374

untertägig €/kWh/h/d 1 bis 24 h Sommer Mai, Juni, Juli, August 0,50 0,02725 0,02508
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3. Netzentgelte für Kapazitäten am Erdgasspeicher 
Frankenthal 

Netzbetreiber haben ihre Ein- und Ausspeiseentgelte an Gasspeicheranlagen sowohl für die Ausspeisung aus 
dem Gasnetz als auch für die Rückspeisung in das Gasnetz gem. Ziffer 2. d) BEATE 2.0 mit einem Rabatt von 
75 % auf das nach der GasNEV ermittelte Entgelt für ein festes oder unterbrechbares Kapazitätsrecht zu 
versehen. In Einklang mit Ziffer II.3.1 Rn. 54 BEATE 2.0 bietet die Creos Deutschland GmbH sowohl für die 
Einspeicherung als auch für die Ausspeicherung saisonale Multiplikatoren an. 

3.1 Ausspeicherung (Entry) 
Für die Rückeinspeisung in das Gasnetz, also die Ausspeicherung, fallen folgende Einspeiseentgelte an: 

Entgelte ohne gesetzliche MwSt. 

 

Zur Berechnung eines untertägigen Entgeltes wird das als Tagesentgelt ausgewiesene Entgelt inklusive des 
Multiplikators der folgenden Tabelle durch 24 dividiert und anschließend mit der Anzahl der gebuchten 
Stunden multipliziert: 

 
Entgelte ohne gesetzliche MwSt. 
  

Produkt 
Ausspeicherung 
(Entry)

Einheit Laufzeit Typ Anwendungsmonate
Multiplikator

(inkl. saisonaler Faktor, 
informatorisch)

feste Kapazität
unterbrechbare 

Kapazität

Jahr €/kWh/h/d > 364 d - alle 1,00 0,00307 0,00276

Quartal €/kWh/h/d 90 bis 364 d
außerhalb der 
Heizperiode

April, Mai, Juni, Juli, August, 
September

1,70 0,00522 0,00469

Quartal €/kWh/h/d 90 bis 364 d Heizperiode
Oktober, November, 
Dezember, Januar, Februar, 
März

0,50 0,00154 0,00138

Monat €/kWh/h/d 28 bis 89 d Winter
November, Dezember, Januar, 
Februar

0,50 0,00154 0,00138

Monat €/kWh/h/d 28 bis 89 d Übergang
September, Oktober, März, 
April

1,25 0,00384 0,00345

Monat €/kWh/h/d 28 bis 89 d Sommer Mai, Juni, Juli, August 2,00 0,00614 0,00552

Tag €/kWh/h/d 1 bis 27 d Winter
November, Dezember, Januar, 
Februar

0,50 0,00154 0,00138

Tag €/kWh/h/d 1 bis 27 d Übergang
September, Oktober, März, 
April

1,40 0,00430 0,00386

Tag €/kWh/h/d 1 bis 27 d Sommer Mai, Juni, Juli, August 2,30 0,00706 0,00635

Produkt 
Ausspeicherung 
(Entry)

Einheit Laufzeit Typ Anwendungsmonate
Multiplikator

(inkl. saisonaler Faktor, 
informatorisch)

feste Kapazität
unterbrechbare 

Kapazität

untertägig €/kWh/h/d 1 bis 24 h Winter
November, Dezember, Januar, 
Februar

0,50 0,00154 0,00138

untertägig €/kWh/h/d 1 bis 24 h Übergang
September, Oktober, März, 
April

2,00 0,00614 0,00552

untertägig €/kWh/h/d 1 bis 24 h Sommer Mai, Juni, Juli, August 3,50 0,01075 0,00966
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3.2 Einspeicherung (Exit) 
Für die Ausspeisung aus dem Gasnetz, also die Einspeicherung, fallen folgende Ausspeiseentgelte an:  

 
Entgelte ohne gesetzliche MwSt. 
 

Zur Berechnung eines untertägigen Entgeltes wird das als Tagesentgelt ausgewiesene Entgelt inklusive des 
Multiplikators der folgenden Tabelle durch 24 dividiert und anschließend mit der Anzahl der gebuchten 
Stunden multipliziert: 

 
Entgelte ohne gesetzliche MwSt. 
  

Produkt 
Einspeicherung 
(Exit)

Einheit Laufzeit Typ Anwendungsmonate
Multiplikator

(inkl. saisonaler Faktor, 
informatorisch)

feste Kapazität
unterbrechbare 

Kapazität

Jahr €/kWh/h/d > 364 d - alle 1,00 0,00780 0,00702

Quartal €/kWh/h/d 90 bis 364 d
außerhalb der 
Heizperiode

April, Mai, Juni, Juli, August, 
September

0,50 0,00390 0,00351

Quartal €/kWh/h/d 90 bis 364 d Heizperiode
Oktober, November, 
Dezember, Januar, Februar, 
März

1,70 0,01326 0,01193

Monat €/kWh/h/d 28 bis 89 d Winter
November, Dezember, Januar, 
Februar

2,00 0,01560 0,01404

Monat €/kWh/h/d 28 bis 89 d Übergang
September, Oktober, März, 
April

1,25 0,00975 0,00878

Monat €/kWh/h/d 28 bis 89 d Sommer Mai, Juni, Juli, August 0,50 0,00390 0,00351

Tag €/kWh/h/d 1 bis 27 d Winter
November, Dezember, Januar, 
Februar

2,30 0,01794 0,01615

Tag €/kWh/h/d 1 bis 27 d Übergang
September, Oktober, März, 
April

1,40 0,01092 0,00983

Tag €/kWh/h/d 1 bis 27 d Sommer Mai, Juni, Juli, August 0,50 0,00390 0,00351

Produkt 
Einspeicherung 
(Exit)

Einheit Laufzeit Typ Anwendungsmonate
Multiplikator

(inkl. saisonaler Faktor, 
informatorisch)

feste Kapazität
unterbrechbare 

Kapazität

untertägig €/kWh/h/d 1 bis 24 h Winter
November, Dezember, Januar, 
Februar

3,50 0,02730 0,02457

untertägig €/kWh/h/d 1 bis 24 h Übergang
September, Oktober, März, 
April

2,00 0,01560 0,01404

untertägig €/kWh/h/d 1 bis 24 h Sommer Mai, Juni, Juli, August 0,50 0,00390 0,00351
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4. Preise für Messstellenbetrieb und Messung 

 
Entgelte ohne gesetzliche MwSt. 

5. Stündliche Übermittlung von Zählwerten 
Für die stündliche Datenauslesung und die stündliche Übermittlung von Zählwerten wird differenziert nach 
Übertragungsarten folgendes monatliches Entgelt in Ansatz gebracht: 

 
Entgelte ohne gesetzliche MwSt. 

 

6. Entgelt für Kapazitätsüberschreitungen und 
Vertragsstrafen 

6.1 Überschreitung der internen Bestellung 

a) Bei Überschreitung der internen Bestellung nach § 18 Ziffer 6 der jeweils gültigen Fassung der 

Kooperationsvereinbarung Gas („KoV“) erfolgt für jeden Tag mit einer Kapazitätsüberschreitung eine 

Abrechnung des gültigen Tagesentgeltes für Jahresprodukte für feste Kapazitäten gemäß Ziffer 1, 

multipliziert mit der maximalen stündlichen Überschreitung des jeweiligen Gastages. 

b) In den Fällen von § 18 Ziffer 7 KoV wird eine Vertragsstrafe fällig. Die zu zahlende Vertragsstrafe beträgt 

das 2-fache des für den jeweiligen Ein- oder Ausspeisepunkt gültigen Tagesentgeltes für Jahresprodukte 

für feste Kapazitäten gemäß Ziffer 1, multipliziert mit der maximalen stündlichen Überschreitung des 

jeweiligen Gastages. 

c) Im Falle einer Nichteinhaltung von Nutzungseinschränkungen durch den nachgelagerten Netzbetreiber 

wird der Anteil, der über die vereinbarte feste Kapazität hinausgeht vollumfänglich analog zu Abs. a) 

abgerechnet. 

d) Die stündlichen Kapazitätsüberschreitungen werden mit drei Nachkommastellen ermittelt. 

 

6.2 Kapazitätsüberschreitungen und nicht realisierte Unterbrechungen 

a) Die zu zahlende Vertragsstrafe gemäß § 24 Abs. 4 der Geschäftsbedingungen für den Ein- und 

Ausspeisevertrag zwischen Verteilernetzbetreibern mit entry-exit-System und Transportkunden 

(„Geschäftsbedingungen“) beträgt das 4-fache des für den jeweiligen Ein- oder Ausspeisepunkt gültigen 

Tagesentgeltes des Jahresproduktes für feste Kapazitäten gemäß Ziffer 1, multipliziert mit der maximalen 

stündlichen Überschreitung gemäß § 24 Abs. 2 der Geschäftsbedingungen des jeweiligen Gastages. 
  

Messung
[€/Zähler/d]

9,61 €

10,64 €

12,19 €

0,80 €

G 65 bis G 250
G 400
ab G 650

Messstellenbetrieb
[€/Zähler/d]

monatliches 
Entgelt [€]

71,00 €

Übertragungsart

Internet Protokoll (IP)
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b) Sofern die Creos Deutschland GmbH den Transportkunden gemäß  § 23 der Geschäftsbedingungen zur 

Unterbrechung unterbrechbarer Kapazitäten an einem Einspeisepunkt oder einem Ausspeisepunkt 

auffordert und/oder die Creos Deutschland GmbH vom Transportkunde gemäß § 25 der 

Geschäftsbedingungen zur Einhaltung von Nutzungsbeschränkungen von Kapazitäten an einem 

Einspeisepunkt oder einem Ausspeisepunkt fordert, und dieser Forderung vom Transportkunden nicht 

oder nur teilweise oder nicht fristgerecht nachgekommen wird, zahlt der Transportkunde an die Creos 

Deutschland GmbH eine Vertragsstrafe entsprechend Abs. a).  

c) Die stündlichen Kapazitätsüberschreitungen werden mit drei Nachkommastellen ermittelt. 

 

7. Umsatzsteuer und sonstige Abgaben 
Die genannten Entgelte sind Nettoentgelte. Abgaben wie z.B. die jeweils geltende Umsatzsteuer sind 
zusätzlich vom Kunden zu zahlen.  


